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BFH: Direktversicherung für Arbeitnehmer-Ehegatten 

15.10.2008 
 

Wird in einem Arbeitsverhältnis zwischen Ehegatten Gehalt in eine Direktversicherung umge-
wandelt, sind die Versicherungsbeiträge betrieblich veranlasst und regelmäßig ohne Prüfung 
einer Überversorgung als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Mit diesem heute veröffentlich-
ten Urteil widerspricht der BFH der in H 4b EStH vertretenen Verwaltungsauffassung, wonach 
die Überversorgung zu prüfen ist (BFH 10.6.2008, VIII R 68/06). Das gleicht gilt auch für zwi-
schen einer Personengesellschaft und dem Ehegatten eines Gesellschafters bestehenden Ar-
beitsverhältnissen. 

 

Aufwendungen für die Direktversicherung eines Arbeitnehmers stellen Betriebsausgaben dar, 
wenn sie betrieblich veranlasst sind (§ 4 Abs.4 EStG). Handelt es sich um den Ehegatten des 
Arbeitgebers, ist Abzugsvoraussetzung, dass  

• das Arbeitsverhältnis steuerrechtlich anzuerkennen ist  

• die Aufwendungen für die Alterssicherung nicht auf privaten Erwägungen beruhen.  

 

Danach begründen Zukunftssicherungsleistungen im Rahmen eines berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsverhältnisses Betriebsausgaben, wenn die zugrunde liegende Verpflichtung ernstlich ge-
wollt und eindeutig vereinbart ist. Zudem müsste der Steuerpflichtige eine solche Versorgung bei 
vergleichbaren Tätigkeits- und Leistungsmerkmalen auch einem familienfremden Arbeitnehmer 
gewähren. Steht fest, dass das Ehegatten-Arbeitsverhältnis steuerrechtlich anzuerkennen ist 
und dass ein bereits bestehender Lohnanspruch aus diesem Arbeitsverhältnis (teilweise) in eine 
Direktversicherung umgewandelt wird, dann folgt die betriebliche Veranlassung der Prämienzah-
lungen bereits aus dem Umstand, dass die Aufwendungen des Arbeitgebers für dieselbe Ge-
genleistung unverändert bleiben. 
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Machen Ehegatten im Rahmen eines steuerrechtlich anzuerkennenden Arbeitsverhältnisses von 
den gesetzlichen Möglichkeiten einer teilweisen Umwandlung des steuerrechtlich angemesse-
nen Arbeitslohns in Beiträge zu einer Direktversicherung Gebrauch, so kann darin regelmäßig 
keine ungewöhnliche oder unangemessene Umgestaltung dieses Arbeitsverhältnisses gesehen 
werden, die es gebieten könnte, den Abzug des in der Form von Versicherungsprämien geleiste-
ten Arbeitslohns als Betriebsausgabe zu versagen. Gegen die zusätzliche Prüfung einer Über-
versorgung spricht im Falle der echten Barlohnumwandlung, dass die betriebliche Altersversor-
gung aus eigenen Gehaltsanteilen des Begünstigten gespeist und aufgebaut wird, auf die dieser 
schon vor der Umwandlung Anspruch hatte und deren Zahlung an den Versicherer einer Ein-
kommensverwendung auf abgekürztem Wege zumindest nahe kommt.  

Unerheblich ist deshalb insbesondere, ob sich der Arbeitgeber unter dem Gesichtspunkt der 
Überversorgung auf die Betrachtung der 30 %-Grenze hätte beschränken dürfen oder ob eine 
Überversorgung am Maßstab einer Grenze von 75 % der letzten Aktivbezüge zu prüfen wäre. 

Anders sieht es jedoch aus, wenn es sich nicht um die Umwandlung eines bereits zuvor beste-
henden und steuerlich anerkannten Lohnanspruchs handelt (BFH 24.11.1982, I R 85/82, BStBl II 
1983, 406; 30.3.1983, I R 162/80, BStBl II 1983, 500 und 21.8.1984, VIII R 106/81, BStBl II 
1985, 124). 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


